
Dıie Autorität der Dekrete

Dıie Zahl der römischen Instruktionen, Dekrete und Entwürfe, die in den etzten
Monaten ekannt wurden, 1St gzroß w1e selten UuUuVOor eın Entwurf über den Seel-

un seine Beziehung 7A8n Priesterrat, 7We]l Diskussionsgrundlagen für die Bı-
schofssynode über das priesterliche Dienstamt und dıe Gerechtigkeit 1in der Welt, Bestim-
MUNSCH über die Behandlung VO  - Priestern, die ıhr Amt nıederlegen, dıe vierte Fassung
eınes Grundgesetzes der Kiırche, der „Lex fundamentalıs“, die Instruktion über die
Instrumente der soz1ialen Kommunikation, der Entwurf eines allgemeinen kateche-
tischen Direktoriums und eın päpstliches Schreiben über dıe Erneuerung des Ordens-
lebens.

iıcht allen Texten kommt die gleiche Bedeutung Ihre Qualität 1St verschieden.
Weithin MI1t Zustimmung aufgenommen wurde die Instruktion über die Massen-
medien. Der Erlafß über dıe Laisıerung von Priestern hingegen, die Entwürte über den
Seelsorgerat und das priesterliche Dienstamt und VOTL allem das geplante Grundgesetz
stießen auf heftige Kritik. Die Kritik richtet sıch nıcht NUr einzelne Aussagen,
sondern mehr noch i1ne Grundtendenz: Dıe Papıere seılen VO  - einer vorkonzi-
liaren Haltung epragt und versuchten, dıe VO Konzıil eingeleitete Entwicklung
bremsen, L03°028 auf den Stand VOT dem Konzıil 7zurückzuschrauben. So werde die
Kirche nıcht als das olk Gottes, nıcht VO der Einheit aller Glaubenden und VO  3 der
Liebe her verstanden, sondern primär als hierarchische Institution und als ine Ord-
Nung Von AÄmtern. Das zeıge sıch der durchgehenden Betonung der Autorität des
Papstes und der römischen Kurie un der Absıicht, eın Mitspracherecht der Bischöte
oder 42 B0 des Kirchenvolks möglichst nıcht 7zuzulassen.

Daß die römische Kurie dem Konzıil un der VO Konzil ausgehenden Erneuerungs-
bewegung skeptisch, WL nıcht ablehnend gegenübersteht, WAar schon immer ekannt.
Eıne solche Haltung 1St nıcht verwunderlich. Man kennt S1€e VO  e} allen Verwaltungs-
aAapparaten und allen Bürokratien. Man kann auch den Beamten der römischen Kurie
nıcht das Recht absprechen, für ıhre Anliegen einzutreten un versuchen, s1e 1m
Rahmen des Angemessenen Z Geltung bringen.

Dennoch muß diesem Recht eın Mitspracherecht der Bischöfe un der kollegialen
Organe der Kirche entsprechen. Das ordern dıe der Kirche wesentlichen Prinzipien
der Kollegialität und der Subsidiarıtät. Nur dann 1St die Möglichkeit gegeben, die
Entwürfe verbessern, daß s1e nıcht alleın dıe Absichten der Zentralbehörden W 1e-
dergeben, sondern Aaus dem Konsens der Gesamtkirche hervorgehen. Dıie Erlasse sollen
ja tür die NzZ Kirche gelten und alle verpflichten. Findet ıne öffentliche Diskussion
nıcht a  6} dann tehlt den Texten der für dıe Gültigkeıit ihrer Aussagen und für ihre
Wırksamkeit notwendige Rückhalt in der Basıs. Allerdings darf dann auch die End-
redaktion nıcht 1im römischen Alleingang erfolgen, sondern muß in Händen kollegialer
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UOrgane W1e etwa2 der Bischofssynode liegen. Damıt 1St selbstverständlich nıcht das
Recht des Papstes bestritten, dıe Beschlüsse 1n Geltung sertzen und s1e 1in eigener Ver-
antwortun publizieren. Worauf ankommt, 1St die vorhergehende Kommunit-
katıon MIt der Gesamtkirche.

Diese Voraussetzungen fehlen aber be] vielen Papıeren, be] den Laisıerungs-
bestimmungen oder dem Seelsorgeratsentwurf. Fın wichtiger und für die Kirche
bedeutsamer ext W1e der Entwurftf eınes Grundgesetzes Lrug den Stempel „sub
creto“; sollte 1LL1UT VO  ; den einzelnen Bischöten beantwortet werden und VOT der
definitiven Verabschiedung nıcht 11LUTE nıcht 1in diıe Ofentlichkeit gelangen, sondern
nıcht einmal 1n der Biıschofssynode diskutiert werden. Eın solches Vorgehen verstößt

Geist und Buchstabe des Konzils.
Mıt diesen Überlegungen efinden WIr unls aber TSE 1m Vorteld der Probleme. Ent-

scheidender als dıe Entstehungsgeschichte und dıe Erarbeitungsmethoden sind Inhalt
und Wirkkraft der Texte. 1j1er stellen sich die wesentlichen Fragen. Die römischen
Entwürte siınd Fleiß- und Schreibtischarbeiten, nehmen, aber ohne ziündende
Idee, ohne genügend ausgepragtes Gespür für dıe Fragen und Probleme der Christen
heute. Ob dieser Mangel durch Modifizierungen und Erganzungen allein ehoben
werden kann, erscheint fraglich. Besteht nıcht dıe Gefahr, da{fß die Texte W 1e vieles
andere Papıer bleiben, ohne Resonanz und ohne Wiırkung?

Wer meınt, komplizierte und auch gefährliche Entwicklungen ließen sıch heute
durch Erklärungen und Verordnungen alleın aufhalten, täuscht sıch. Papıere allein
haben noch n1ıe verändert. S1e mussen Ausdruck lebendiger, in die Zukunft weisender
Bewegungen se1in. Dekrete, die der Realität des heutigen Menschen nıcht gerecht
werden, bewirken das Gegenteıil des Gewollten. S1e Öördern den, übrigens schon Jänger

beobachtenden, Prozefß eıner Aushöhlung der kıirchlichen Autorität. Sıe tragen
dazu bei, dafß kirchenamtliche Verlautbarungen ımmer wenıger beachtet werden, da
siıch ımmer mehr Christen VO  w der Kırche distanzıeren und da{fß sıch die Kirche cselbst
1n eın (Gjetto manöÖövrIeErt.

Dıie Kirche braucht klare Entscheidungen über zentrale Fragen. ber S1e mussen
auf einem möglıchst breiten Onsens der Gesamtkirche gründen. Anders leiben noch

ZuLt gyemeınte Aktionen 1n ihrem Inhalt ungesichert und ohne Wirkung. Für sS1€e
biıetet die Kirchengeschichte Beispiele ZUHE Genuüge. Man denke 1LUFr auf einen W C-

nıger gewichtigen Fall hinzuweisen dıe Apostolische Konstitution apst Johan-
nes über das Lateın 1n der Kırche Statt das Lateın wıieder 1n seine alten Rechte
einzusetzen, hat dieses Dokument das Ende der lateinischen Kirchensprache besiegelt.
Be1 zentralen Fragen W1e der Grundverfassung der Kirche oder dem Verständnis
des Priıesteramts ware das für dıe Kırche verhängnisvoll.
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